
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jede Generation lacht über Moden, aber folgt den neuen treu. 
Henry David Thoreau; 1817 – 1862, amerikanischer Schriftsteller und Philosoph 
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 Fälligkeitstermine Fällig am 
Umsatzsteuer (mtl.), 1/11 Sondervorauszahlung 
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

10.2.2025 
Zahlungsschonfrist – 13.2.2025 

Gewerbesteuer, Grundsteuer (VZ) 
 

17.2.2025 
Zahlungsschonfrist – 20.2.2025 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

Jahresmeldung 2024 – 17.2.2025 
Abgabe der Erklärung – 23.2.2025, 24 Uhr 

Zahlung – 26.2.2025 
  
 

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

seit 1.1.2025 =   2,27 % 
1.7. – 31.12.2024 =   3,37 % 
1.1. – 30.6.2024 =   3,62 % 

1.7. – 31.12.2023 =   3,12 % 
 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 
 
 
 
 
 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz


 

1. Wichtige Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2024 seit 1.1.2025 
 
Wer nach dem 31.12.2024 eine PV-Anlage mit einer Bruttoleistung von max. 30 kW (peak) je 
Wohn- / Gewerbeeinheit anschafft, in Betrieb nimmt oder erweitert, erhält hieraus erzielte 
Einkünfte steuerfrei. Pro Person bzw. Mitunternehmerschaft sind insgesamt 100 kW (peak) als 
Freigrenze möglich. 
 
Änderungen gibt es ab 1.1.2025 auch bei der Veräußerung von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften, insbesondere, wenn diese unter 1 % liegen. Gleiches gilt für Anteilstausch 
und Sacheinlagen. Lassen Sie sich hier von Ihrem Steuerberater beraten. 
 
Wer aus dem Ausland eine steuerfreie ausländische Altersversorgung erhält, wird künftig 
rechnerisch so gestellt, als erhalte er eine inländische Altersversorgung. 
 
Ab 1.1.2025 ist die Differenzbesteuerung auf Kunstgegenstände, Sammlungen und Antiquitäten 
nicht anwendbar, wenn der Ankauf durch den Wiederverkäufer zum ermäßigten Steuersatz 
erfolgt ist. Dies ist ab dem 1.1.2025 bei Lieferung, innergemeinschaftlichem Erwerb und Einfuhr 
von Kunst und Sammlungen der Fall.  
 
Steuerlich relevante Unterhaltszahlungen dürfen nur noch per Überweisung erfolgen, nicht mehr 
durch Barzahlung. 80 % der Kinderbetreuungskosten können künftig angesetzt werden, maximal 
aber 4.800 €. 
 
 
2. Aktualisierte Reisekostenpauschalen ab 1.1.2025  
 
Für berufliche Auslandsreisen, die ab dem 1.1.2025 stattfinden, hat das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) für einige Länder / Städte neue Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten festgelegt. Die gegenüber 2024 
aktualisierten Pauschalen sind in einer detaillierten Aufstellung ersichtlich, wobei Änderungen 
deutlich hervorgehoben sind. Das BMF-Schreiben v. 2.12.2024 enthält außerdem wichtige 
Erläuterungen zur Anwendung dieser Pauschalen, einschließlich spezieller Regelungen für 
eintägige Auslandsreisen, Anpassungen der Verpflegungspauschalen und doppelter 
Haushaltsführung im Ausland. 
 
Das komplette Schreiben ist auf der Homepage des BMF unter: Service – Publikationen – BMF-
Schreiben – Schreiben v. 2.12.2024 aufzufinden.  
Für Inlandsreisen bleiben die Regelungen für Verpflegungsmehraufwendungen, 
Übernachtungskosten und doppelte Haushaltsführung im Vergleich zu 2024 unverändert. 
 
 
3. Steuerfortentwicklungsgesetz verkündet – was davon übrig bleibt 
 
Das Steuerfortentwicklungsgesetz (SteFeG) war zunächst als 2. Jahressteuergesetz gedacht - 
verbunden mit entsprechenden Hoffnungen für das Jahr 2025. Bevor das Gesetz in den 
Bundestag eingebracht wurde, zerbrachen die politischen Mehrheitsverhältnisse und damit auch 
die Chancen für den ursprünglichen Entwurf des SteFeG. 
 
Am 1.1.2025 ist ein Rumpf-SteFeG in Kraft getreten, denn eine politische Mehrheit für die 
geplanten umfangreichen Steuerentlastungen konnte vor der Bundestagswahl am 23.2.2025 
nicht mehr gebildet werden. 
 



 

Verständigen konnte sich eine politische Mehrheit für die Jahre 2025 und 2026 auf eine 
Erhöhung des Bundeskindergeldes um 5 € ab 1.1.2025 auf 255 € und nochmals 4 € ab 1.1.2026 
auf dann 259 €. 
 
Weiterhin wurde der steuerliche Grundfreibetrag von 11.784 € auf 12.096 € in 2025 und auf 
12.348 € in 2026, der Kinderfreibetrag von 6.612 € auf 6.672 € in 2025 und 6.828 € in 2026 
angehoben. 
 
Die Freigrenze beim Solidaritätszuschlag wird für 2025 von 18.130 € auf 19.950 € und für 2026 
auf 20.350 € erhöht. 
 
 
 
4. Bindungsdauer eines Arbeitnehmers bei Finanzierung einer Fortbildung durch 
den Arbeitgeber 
 
Eine Freistellung eines Arbeitnehmers von der Verpflichtung zur Erbringung der Arbeitsleistung 
in Höhe von 50 Tagen im Zusammenhang mit einer Fortbildungsmaßnahme rechtfertigt nicht die 
Vereinbarung einer Bindungsdauer von 5 Jahren. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber im 
Rahmen der Fortbildungsmaßnahme zusätzlich Studiengebühren in nicht unerheblicher Höhe 
trägt (hier ca. 14.000 €). 
 
Die Richter des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen führten in ihrem Urteil aus, dass die 
vollzeitig beschäftigte Angestellte für Fortbildungsmaßnahmen unstreitig an insgesamt 50 Tagen 
von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung bezahlt freigestellt wurde. Dies rechtfertigt nach der 
gefestigten Rechtsprechung eine Bindungsdauer von 1 Jahr.  
 
Unter Berücksichtigung der Umstände in diesem Fall, insbesondere der vom Arbeitgeber 
zusätzlich übernommenen Studiengebühren sowie das Erreichen der Masterqualifikation als 
Vorteil für die Angestellte, ist aus Sicht des Gerichts hier eine Bindungsdauer von 2 Jahren 
angemessen.  
 
Eine Aufrechterhaltung der Klausel mit dem abgeänderten Inhalt einer noch zulässigen Dauer ist 
jedoch nicht möglich, da aus den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches ein Verbot der 
geltungserhaltenden Reduktion herzuleiten ist.  
 
 
5. Verdienstausfall bei unrichtiger AU 
 
Stellt sich heraus, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) fehlerhaft war, der 
Arbeitnehmer aber auf die Richtigkeit der AU vertrauen durfte, kann ein 
Schadensersatzanspruch wegen Verdienstausfall gerechtfertigt sein. 
 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall arbeitete der Geschädigte in einer 
Waschstraße. Am 8.5.2019 wurde er durch ein Fahrzeug erfasst, eingeklemmt und erlitt dadurch 
eine tiefe, klaffende Riss- und Quetschwunde am linken Unterschenkel. Die volle Haftung war 
unstreitig. Eine fachärztliche Bescheinigung wies eine Arbeitsunfähigkeit vom 8.5.2019 bis zum 
14.9.2020 (mehr als 16 Monate) aus. 
 
Der Geschädigte machte u.a. die Differenz zwischen seinem letzten monatlichen Gehalt und 
dem Krankengeld in Höhe von 2.257,44 € (16 Monate zu je 141,09 €) geltend. Nach einem 
Sachverständigengutachten soll der Mann jedoch schon wieder ab dem 5.9.2019 arbeitsfähig 
gewesen sein. 



 

 
In ihrem Urteil führten die BGH-Richter aus, dass eine AU nicht nur dann vorliegt, wenn es dem 
Arbeitnehmer infolge Krankheit unmöglich ist, seine vertraglich geschuldete Tätigkeit auszuüben. 
Sie besteht vielmehr auch dann, wenn die Ausübung der geschuldeten Tätigkeit aus 
medizinischer Sicht nicht vertretbar ist, etwa weil die Heilung nach ärztlicher Prognose hierdurch 
verhindert oder verzögert würde. 
 
Der geschädigte Arbeitnehmer ist bei seiner Entscheidung, ob er trotz seiner ihm vom Schädiger 
zugefügten Verletzung seine (verbliebene) Arbeitskraft dem Arbeitgeber anbieten oder hiervon 
im Interesse seiner Gesundheit absehen soll, in vielen Fällen auf die Einschätzung des ihn 
behandelnden Arztes angewiesen, insbesondere wenn es um die Frage geht, ob durch die 
Aufnahme der Arbeitstätigkeit die Heilung nach ärztlicher Prognose verhindert oder verzögert 
würde. 
 
Für einen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalles ist es nicht zwingend erforderlich, dass 
objektiv eine verletzungsbedingte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit vorgelegen hat. Der 
Geschädigte kann einen zu ersetzenden Verdienstausfallschaden erleiden, wenn er 
berechtigterweise auf die ihm ärztlicherseits bescheinigte Arbeitsunfähigkeit vertraut und 
deshalb nicht zur Arbeit geht.  
 
Da die Vorinstanzen nicht prüften, ob der Mann berechtigterweise auf die ärztliche 
Bescheinigung vertraute, wurde der Fall zur erneuten Verhandlung an das OLG 
zurückverwiesen. 
 
 
 
6. Ordentliche Kündigung trotz Ausgleich von Mietrückstand 
 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) kann jede Vertragspartei das Mietverhältnis aus 
wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt u.a. vor, wenn der 
Mieter über mehr als 2 Mietzahlungstermine hinweg mit einem Betrag in Verzug ist, der 
mindestens 2 Monatsmieten entspricht. Der rückständige Betrag kann sich sowohl aus der 
Grundmiete als auch aus geschuldeten Nebenkostenvorauszahlungen zusammensetzen. Eine 
sog. Schonfristregelung im BGB räumt einem zahlungsrückständigen Mieter jedoch die 
Gelegenheit ein, eine außerordentliche Kündigung unwirksam zu machen, indem er den 
vollständigen Mietrückstand innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Räumungsklage 
begleicht.  
 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatten die Mieter für die Monate Oktober 
2019, Januar 2020 und Mai 2021 keine Miete gezahlt. Nachdem die Vermieterin sie mehrmals 
schriftlich angemahnt hatte, erklärte sie mit Schreiben vom 8.6.2021 die fristlose und hilfsweise 
die ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses wegen Zahlungsverzugs. Am 30.6.2021 glichen 
die Mieter die Mietrückstände vollständig aus. Die BGH-Richter hatten nun zu entscheiden, ob 
die Schonfristregelung auch für die ordentliche Kündigung gilt.  
 
Sie entschieden gegen die Mieter. Ein Ausgleich des Mietrückstands innerhalb der Schonfrist 
verhindert nur die fristlose Kündigung, nicht jedoch eine ordentliche Kündigung, die auf 
denselben Mietrückstand gestützt ist. 
 
 
 
 
 



 

  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2024: Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; 
September = 119,7; August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; 
Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rechtsstand: 9.1.2025 
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